
Stadt Bielefeld 
Der Oberbürgermeister 
-Amt für Verkehr- 
 
 
Bekanntmachung 
 
Widmung: 
 
Die nachfolgenden Straßen werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen uneingeschränkt dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße 
gewidmet: 
 
Teilfläche der Meisenstraße, hier: die nördlich des Grundstückes Meisenstraße 69 vom 
Hauptstraßenzug abzweigende und bis zur Einmündung zwischen den Grundstücken 
Meisenstraße 75 und 89 erneut auf den Hauptstraßenzug verlaufende Ringstraße inkl. Stich 
östlich des Grundstückes Meisenstraße 89 (Gemarkung Bielefeld, Flur 63, Flurstück 2359) 
 
Teilfläche der Straße Wietkamp, hier: der auf Höhe der westlichen Grundstücksgrenzen der 
Häuser Wietkamp 9 und 16 auf einer Länge von 24 m in östliche Richtung verlaufende 
Stichweg (Gemarkung Ubbedissen, Flur 5, Flurstück 2004) 
 
Straße Zur Alten Gärtnerei inkl. Stich südlich des Grundstückes Zur Alten Gärtnerei 21/ 23 
(Gemarkung Bielefeld, Flur 77, Flurstück 1471)  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden 
oder Postfach 3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage kann auch durch Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen 
für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach 
näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO 
zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen 
Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 
1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 
oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 
Dokument nachzureichen. 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
 

 



Rechtsgrundlage: 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 
355, 2007 S. 327). Zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 01. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122). 
 

Bielefeld, 23.01.2023 
I. V.  
gez. Adamski, Beigeordneter 
 
 

Bei Rückfragen zum o. g. Bekanntmachungstext wenden Sie sich bitte bevorzugt an die 
folgende Dienststelle: Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr, 660.14 Straßenrecht, August-Bebel-
Straße 92, 33602 Bielefeld, 2. Etage, Zimmer 207, Telefon: 0521/51-2709, Telefax: 0521/51-
3381. 


